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14 action 3/2003 BEVOLKERUNGSSCHUTZ

das Internationale Komitee vom Roten Kreuz

gegründet hatten. Ein Jahr später konnten die
Genfer Konventionen unterzeichnet werden,
denen sich schliesslich nahezu alle Staaten

der Welt anschlössen.
Am 8. Mai 2003 jährte sich der Geburstag

von Henry Dunant zum 175. Mal. Bundes¬

präsident Pascal Couchepin forderte zum
Weltrotkreuztag vom 8. Mai die Schweizer
Bevölkerung auf die Arbeit des Roten Kreuzes zu

unterstützen. Als Wiege dieser grossen
Institution und als Depositärstaat der Genfer
Konventionen hält die Schweiz auf diese Weise
ihre humanitäre Tradition intakt und lebendig.

In unserem Land erfüllt das Schwelzerische
Rote Kreuz seinen Auftrag als Partner der
öffentlichen Hand im Gesundheits- und Sozialwesen

und im migrationspolitischen Bereich.
Die Zusammenarbeit mit dem SRK wird auf
allen Stufen - in Bund, Kantonen und
Gemeinden - hoch geschätzt.
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Schlacht von Solferino - 24. Juni 1859: Ausgangspunkt des Rotkreuzgedankens.

Die Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung
Menschlichkeit
Die Internationale Rotkreuz- und

Rothalbmondbewegung, entstanden aus dem Willen,
den Verwundeten der Schlachtfelder
unterschiedslos Hilfe zu leisten, bemüht sich in

ihrer internationalen und nationalen Tätigkeit,
menschliches Leiden überall und jederzeit zu
verhüten und zu lindern. Sie ist bestrebt,
Leben und Gesundheit zu schützen und der
Würde des Menschen Achtung zu verschaffen.

Sie fördert gegenseitiges Verständnis,
Freundschaft, Zusammenarbeit und einen
dauerhaften Frieden unter allen Völkern.

Unparteilichkeit
Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

unterscheidet nicht nach Nationalität,
Rasse, Religion, sozialer Stellung oder politischer

Überzeugung. Sie ist einzig bemüht,

den Menschen nach dem Mass ihrer Not zu
helfen und dabei den dringendsten Fällen

den Vorrang zu geben.

Neutralität
Um sich das Vertrauen aller zu bewahren,

enthält sich die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

der Teilnahme an Feindseligkeiten
wie auch, zu jeder Zeit, an politischen,
rassischen, religiösen oder ideologischen
Auseinandersetzungen.

Unabhängigkeit
Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

ist unabhängig. Wenn auch die nationalen

Gesellschaften den Behörden bei ihrer
humanitären Tätigkeit als Hilfsgesellschaften
zur Seite stehen und den jeweiligen
Landesgesetzen unterworfen sind, müssen sie den¬

noch eine Eigenständigkeit bewahren, die

ihnen gestattet, jederzeit nach den Grundsätzen

der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

zu handeln.

Freiwilligkeit
Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

verkörpert freiwillige und uneigennützige

Hilfe ohne jedes Gewinnstreben.

Einheit
In jedem Land kann es nur eine einzige

nationale Rotkreuz- oder
Rothalbmondgesellschaftgeben. Sie muss allen offen stehen

und ihre humanitäre Tätigkeit im ganzen
Gebietausüben. Die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

ist weltumfassend. In ihr haben

alle nationalen Gesellschaften gleiche Rechte

und die Pflicht, einander zu helfen. SRK-
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